
 
 

zu Ldtgs.Zl. 76-1/30 
 

Gesetz vom 28.5.2009, 
mit dem das Gesetz über einen Beitrag zum Personal- und Sachaufwand der Land-

tagsklubs (Klubfinanzierungsgesetz) geändert wird 

 
Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Das Gesetz über einen Beitrag zum Personal- und Sachaufwand der Landtagsklubs (Klubfi-
nanzierungsgesetz – K-KFG), LGBl.Nr. 82/1991, i.d.F.d.G. LGBl.Nr. 84/1996, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Im § 1  wird nach dem Wort „ Aufgaben“ die Wortfolge „ ,insbesondere für  die Gewähr-
leistung einer geordneten Geschäftsführung, ferner für die  Abhaltung von Tagungen und 
Enqueten, Schulungs- und  Fortbildungsveranstaltungen, Heranziehung von Experten, den 
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit,  Repräsentationen und Ehrungen“  und vor der Wortfolge  
„einen Anspruch“ die Wortfolge „unbeschadet der Zurverfügungstellung des erforderlichen 
Personal- und Sachaufwandes gemäß §§ 3und 4 dieses Gesetzes“ eingefügt. 
 
2. § 2 Abs. 1 bis 3 lauten: 

 
„(1) Der jährliche Landesbeitrag umfasst einen Sockelbetrag und einen Steigerungsbe-
trag. Anspruch auf den Sockelbetrag haben nur Klubs und Interessensgemeinschaften 
von Abgeordneten gemäß §§ 7 und 8 der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages.  
 
(2) Die Höhe des Sockelbetrages ergibt sich für jeden Landtagsklub aus der Vervielfälti-
gung des Zwölffachen des Monatsentgeltes auf das Vertragsbedienstete des Landes des 
Entlohnungsschemas I (ohne Zulagen), Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 18 nach 
dem Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994, in seiner jeweils geltenden Fas-
sung, im Jahre eines Kalenderjahres Anspruch haben, mit der Zahl zwei. 
 

(3) Die Höhe des Steigerungsbetrages ergibt sich für jeden Landtagsklub aus der Verviel-
fältigung des Vierzehnfachen des Monatsentgeltes nach Abs. 2 in doppelter Höhe mit der 
Zahl ihrer im Landtag vertretenen Mitglieder.“  

 
3. Die bisherigen Absätze 2 bis 4 erhalten die Absatzbezeichnungen 4 bis 6 . 
 
4. Im  § 2 Abs. 5, der  die Absatzbezeichnung „Absatz 7“ erhält, wird das Zitat „Absatz 1 bis 

4“ durch das Zitat „Absatz 2 bis 6“ ersetzt.  
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5. § 4 Abs. 1 lautet:  
 
„(1) Ein Klub hat Anspruch, dass die Landesregierung dem Klub zwei Landesbedienstete der 

Verwendungsgruppe (Entlohnungsgruppe) A (a), drei Landesbedienstete der Verwen-
dungsgruppe (Entlohnungsgruppe) B (b) und einen Landesbediensteten der Verwen-
dungsgruppe (Entlohnungsgruppe) C (c) zur Dienstleistung zuteilt. Der Klub hat das Vor-
schlagsrecht für die Bediensteten. Eine Interessensgemeinschaft von Abgeordneten hat 
Anspruch, dass die Landesregierung der Interessensgemeinschaft einen Landesbedienste-
ten der Verwendungsgruppe (Entlohnungsgruppe) A(a) und zwei Landesbedienstete der 
Verwendungsgruppe (Entlohnungsgruppe) B (b) zur  Dienstleistung zuteilt. Die Interes-
sensgemeinschaft von Abgeordneten hat das Vorschlagsrecht für die Bediensteten.“  

 
6. Im § 4 Abs. 2 erster Satz wird nach der Wortfolge „ein Klub“ die Wortfolge „oder eine In-

teressensgemeinschaft von Abgeordneten“ und nach der Wortfolge „aller Bediensteter“ die 
Wortfolge „zur Gänze oder teilweise“ eingefügt.  

 
7. Im § 4 Abs. 2 zweiter Satz wird nach dem Zitat „bzw. c“ das Zitat „jeweils Entlohnungsstufe 

15“ eingefügt. 
 
8. Im § 4 Abs. 3 erster Satz entfällt das Wort „drei“ und im § 4 Abs. 3 zweiter Satz wird das 

Wort „einmal“ durch das Wort „zweimal“ ersetzt. 
 
9. § 4a entfällt. 

Artikel II 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 31. März 2009 in Kraft . 
 
(2) Die Höhe der Landesförderung für das Jahr 2009 ist aufgrund dieses Gesetzes für die 

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes liegenden Monate aliquot zu ermitteln und den an-
spruchsberechtigten Klubs bzw. Interessensgemeinschaften von Abgeordneten spätestens 
drei Monate nach der Kundmachung dieses Gesetzes zur Auszahlung zu bringen.  

 
 


